
Das Altenburger Land
AMTSBLATT des Landkreises Altenburger Land

24. Jahrgang Nr. 8/6. Juni 2020

Landrat: „Respekt, was Sie in den vergangenen
Wochen geleistet haben.“
Altenburg. Sehr viel mehr
Büroarbeit als sonst, oft stun-
denlange Telefonkonferenzen
und nicht mehr zählbare An-
rufe, täglich mehrfache Rück-
sprachen mit dem Amtsarzt
zum aktuellen Infektions-
geschehen, zweimalwöchentlich
Leitung desKrisenstabes - bed-
ingt durch den Ausbruch des
Coronavirus hat Landrat Uwe
Melzer seit Mitte März die
Amtsgeschäfte größtenteils vom
Schreibtisch aus geführt und
nur dringende Termine außer
Haus wahrgenommen.

Jetzt, nach den schrittweisen Lo-
ckerungen der Maßnahmen zur
Viruseindämmung, ist Uwe
Melzer wieder unterwegs imAl-
tenburger Land, um sich persön-
lich und direkt vor Ort über die
aktuelle Situation im Landkreis
sowie über die Umsetzung ge-
troffener Maßnahmen zu infor-
mieren und mit Menschen in
verschiedenen gesellschaftli-
chen Bereichen ins Gespräch zu
kommen.
Ein erster Termin führte Uwe
Melzer in die Regelschule nach
Treben, die überWochen hinweg
beinahe verwaist war, weil die
Schulpflicht vorübergehend aus-
gesetzt wurde, Kinder und Ju-
gendliche zu Hause lernen
mussten. In den zurückliegenden
Tagen nun durften mehr und
mehr Schüler zum Unterricht in
die Schule zurückkehren, unter
ihnen die Zehntklässler. Sie hät-
ten keine große Angst vor den
Prüfungen und fühlten sich gut
vorbereitet, berichteten sie wäh-
rend des Treffens mit dem Land-
rat in der Schulturnhalle, die
kurzerhand zum Prüfungsraum
umfunktioniert wurde, um die Si-
cherheitsabstände einzuhalten. In
kleinen Gruppen wird gelernt,
vorrangig in den prüfungsrele-
vanten Fächern. Schüler, Schul-
leitung, Pädagogen, Hausmeister
– alle arbeiten diszipliniert, unter
Einhaltung des Hygienekonzep-
tes. „Unsere Schüler sind dank-
bar, wieder in die Schule gehen
zu dürfen. Und ich bin dankbar
dafür, dass alle unserer Pädago-
gen, obwohl sie zur Risikogruppe
gehören, Unterricht abhalten“, so
Schulleiter Björn Selig. Problem-
los verlaufe, so Selig, auch das
morgendliche Fiebermessen.

„Zum Glück mussten wir noch
niemanden wegen erhöhter Kör-
pertemperatur nach Hause schi-
cken.“
Nach Hause geschickt werden
musste bisher auch noch nie-
mand bei der Lebenshilfe inWin-
dischleuba. Keiner kommt rein in
dieWerkstätten, ohne dass vorher
Fieber gemessen wird. „Der täg-
liche Symptomcheck gilt für alle,
die hier ein- und ausgehen“, er-
klärt Geschäftsführer René Lip-
pold. Kurzer Klick auf die Stirn
– erst dann durfte letzte Woche
auch der Landrat rein. Coronavi-
rusbedingt waren auch die Behin-
dertenwerkstätten lange Zeit
geschlossen. Letzten Montag
durften die ersten 25 der 300
Werkstattmitarbeiter wieder an
ihrenArbeitsplatz. „Alle, die jetzt
hier sind, haben sich auf den
Wiederbeginn gefreut. Für unsere
Mitarbeiter, alles Menschen mit
Behinderung, ist diese Arbeit
eine ganz wichtige Bestätigung,
gebraucht zu werden, etwas zu
schaffen“, so René Lippold, der
zudem hinsichtlich Aufstellung
undUmsetzung der entsprechen-
den Hygienemaßnahmen von
einer sehr guten Zusammenarbeit
mit dem Gesundheitsamt der
Kreisverwaltung spricht. „Leider
dürfen noch nicht alle unserer
Beschäftigten wieder arbeiten,
weil die aktuelle Corona-Verord-
nung die begrenzten Kapazitäten
regelt. Hinzu kommt, dass ein
Drittel unserer Mitarbeiter unter
die Risikogruppe fällt“, so Lip-
pold weiter.
Trotzdem die Werkstätten ge-
schlossen blieben, herrschte
reges Treiben hinter denWänden,
ratterten die Nähmaschinen im
Akkord. „Meinen Respekt, was
Sie hier in den letzten Wochen
geleistet haben“, sagte Landrat
Uwe Melzer mit Blick auf die
noch herumliegenden Stoffreste.
Seit dem 31. März nähten die
Gruppenleiterinnen und Betreuer
um Werkstattleiterin Christine
Seiler sage und schreibe 10000
Mund-Nase-Bedeckungen. Das
Material dafür kam zu einem gro-
ßen Teil nach einem Aufruf der
Lebenshilfe aus Spenden der Be-
völkerung. „Etwa 2000 dieser
Schutzmasken haben wir für den
Eigenbedarf genäht, rund 8000
Stück an Externe ausgeliefert“,
so Christine Seiler stolz. JF

Uwe Melzer lässt sich von Gruppenleiterin Martina Nozinski das Nähen eines Mund-Nasen-Schut-
zes zeigen.
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Der Ausschuss für Soziales
undGesundheit hat in seiner 6.
Sitzung am 07. Mai 2020 fol-
gendenBeschluss Nr. 8 gefasst:
DerAusschuss für Soziales und
Gesundheit beschließt, im Rah-
men der Verteilung des Rest-
budgets für 2020 (nicht in
Anspruch genommene Förder-
mittel) die Höhe der Förderung
für ausgewählte Projekte zur
Umsetzung der Handlungsziele
der „Integrierten Fachplanung
für Familien des Landkreises
Altenburger Land 2019 bis
2020“ gemäßAnlage1.
Der Ausschuss beschließt
zudem, dass im Jahr 2020
weiter nicht in Anspruch ge-
nommene Fördermittel aus
den Beschlüssen V-
SGA/0005/2019. und V-
SGA/0006/2020 in das
„Allgemeine Budget“ (siehe
Anlage 1 zu Vorlage V-
SGA/0006/2020) übertragen
und unterjährig neu entstehen-
den Projekten handlungsziel-
übergreifend entsprechend der
Richtlinie zur Verfügung ge-
stellt werden.

Der Kreisausschuss hat in sei-
ner 11. Sitzung am 11. Mai
2020 folgenden Beschluss Nr.
9 gefasst:
Der Kreisausschuss be-
schließt, den Auftrag für die
Lieferung von Monitoren zum
Vorhaben Neuanschaffung
von Hardware für das Land-
ratsamt Altenburger Land der
Firma Cambolo GmbH, Ge-
schäftsführer Herrn André
Wiehr, Friedrich-List-Platz 1,
04103 Leipzig, auf das Ange-
bot vom 06.04.2020 mit einer
Bruttoauftragssumme in Höhe
von 99.549,45 Euro zu ertei-
len.

DerAusschuss fürWirtschaft,
Umwelt und Bau hat in seiner
12. Sitzung am 12. Mai 2020
folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 28:
Der Ausschuss für Wirtschaft,
Umwelt und Bau beschließt,
den Auftrag für die Brücken-
und Straßenbauarbeiten zum
Bauvorhaben Instandsetzung
der Brücke über die Man-
nichswalder Sprotte im Zuge
der K 504 in der OL Nöbde-
nitz der Firma BIB Beton- und
Ingenieurbau Böhlen GmbH,
Geschäftsführer Dipl.-Ing.
Bernd Käßner, Am Häuerbad
9, 04564 Böhlen, auf das An-
gebot vom 30.03.2020 mit
einer Bruttoauftragssumme in
Höhe von 319.419,18 Euro zu
erteilen.

Beschluss Nr. 29:
Der Ausschuss für Wirtschaft,
Umwelt und Bau beschließt,
denAuftrag für Los 10 - Fenster
in Kunststoff und Sonnenschutz
zum Bauvorhaben Staatliche
Grundschule Nobitz, Schul-
straße 8 in 04603 Nobitz, Sanie-
rung/ Umbau Haus 3 mit
Erweiterungsbau und Abbruch
Haus 2 der Firma Stanschus
Bauelemente GmbH&Co. KG,
Gesetzlichen Vertreter Herrn
Detlef Stanschus, Johann-
Scholz-Straße 30, 99438 Bad
Berka, auf das Angebot vom
01.04.2020 mit einer Brutto-
angebotssumme in Höhe von
209.536,79 Euro inklusive
2,14 Prozent Nachlass ohne
Bedingungen (auf Bauleistun-
gen) zu erteilen.
Die (daraus entfallenden) War-
tungsleistungen Titel 003 mit
einer Bruttoauftragssumme in
Höhe von 4.284,00Euro werden
separat beauftragt (Wartungs-
vertrag). Die Auftragssumme
der Bauleistungen beträgt
205.252,79Euro brutto inklu-
sive 2,14Prozent Nachlass ohne
Bedingungen.

Beschluss Nr. 30:
Der Ausschuss für Wirtschaft,
Umwelt und Bau beschließt,

den Zuschlag für Los 12.1 -
Elektroinstallationsarbeiten
zum Bauvorhaben Staatliche
Grundschule Nobitz, Schul-
straße 8 in 04603 Nobitz, Sanie-
rung/Umbau Haus 3 mit
Erweiterungsbau und Abbruch
Haus 2, der Firma FEST - Froh-
burger-Elektro-System-Technik
GmbH, Geschäftsführer Dipl.-
Ing. (FH) Holger Gwozdz,
Wolfslückenweg 27, 04654
Frohburg, auf dasAngebot vom
27.03.2020 mit einer Bruttoan-
gebotssumme in Höhe von
222.641,09 Euro (inklusive
Wartung) zu erteilen.

Die Wartungsleistungen der Si-
cherheitsbeleuchtungsanlage
gemäß Titel 14 mit einer Brut-
tosumme von 5.911,92 € wer-
den separat beauftragt
(Wartungsvertrag). Die Auf-
tragssumme der Bauleistungen
beträgt 216.729,17 € brutto.

Beschluss Nr. 31:
Der Ausschuss für Wirtschaft,
Umwelt und Bau beschließt,
den Auftrag für Los 18 - Szeni-
sche Beleuchtung zum Bauvor-
haben LandestheaterAltenburg,
Theaterplatz 19, 04600 Alten-
burg, Sanierung Bühnenma-
schinerie und logistische
Erschließung der Firma LSS
Licht-, Steuer- und Schaltanla-
genbau GmbH, Geschäftsführer
Herrn Markus Kaminski, Am
Eichenberg 1, 04600Altenburg,
auf das Angebot vom
31.03.2020 mit einer Bruttoauf-
tragssumme in Höhe von
773.446,00 Euro zu erteilen.

Anmerkung:
Anlagen können im Landrats-
amt Altenburger Land, Büro des
Kreistages, Lindenaustraße 9,
04600 Altenburg, eingesehen
werden.

Uwe Melzer
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse derAusschüsse des Kreistages

des LandkreisesAltenburger Land

Die nächste Ausgabe des
Amtsblattes

„Das Altenburger
Land“

erscheint am Samstag,
den 4. Juli 2020

Redaktionsschluss für
diese Ausgabe

ist am 23. Juni 2020.

Die 7. Sitzung des Werkaus-
schusses des Dienstleistungs-
betriebes Abfallwirtschaft/
Kreisstraßenmeisterei findet
amMontag, 08. Juni 2020, um
17 Uhr im Dienstleistungsbe-
trieb, 04603 Nobitz, OT Mo-
ckern,Weststraße 8, statt.
Tagesordnung - öffentlicherTeil:
1. Genehmigung der Nieder-
schrift über die 5. Sitzung vom

16. März 2020
2. Genehmigung der Nieder-
schrift über die 6. Sitzung am 6.
April 2020
3. Informationen,Allgemeines
Unterbrechung der Sitzung zur
Durchführung des nicht öffentli-
chen Sitzungsteils
4. Beschluss zur Vergabe nach
VOL - Lieferung eines Mobil-
baggers

Öffentliche Bekanntmachung

Die 6. Sitzung des Jugendhilfe-
ausschusses des Kreistages des
LandkreisesAltenburgerLand
findet am Donnerstag, den
11.Juni 2020 um 18 Uhr im
Landratsamt Altenburger Land,
Lindenaustraße 9, 04600 Alten-
burg, Landschaftssaal, statt.

Tagesordnung - öffentlicherTeil:
1. Informationen, Allgemeines
2.Anfragen an den Jugendhilfe-
ausschuss
3. Genehmigung der Nieder-
schrift über die 5. Sitzung vom
23. Januar 2020
4. Überarbeitete Richtlinie des
Landkreises Altenburger Land
zur Gewährung von einmaligen
Beihilfen und Zuschüssen gem.
§ 39 Abs. 3 SGB VIII für Kin-
der, Jugendliche und jungeVoll-
jährige im Rahmen stationärer

Hilfen -Annex-Richtlinie
5. Änderung der Richtlinie zur
Umsetzung des Jugendbudgets
des Kreisjugendrings Altenbur-
ger Land e.V. zur Förderung der
Kinder- und Jugendverbandsar-
beit im Landkreis Altenburger
Land
6. Erste Ergänzung zur Richtli-
nie zur Förderung der Kinder-
und Jugendarbeit im Landkreis
Altenburger Land - Corona-
Sonderregelungen
7. Fortschreibung der Qualitäts-
standards in der Jugendarbeit,
Jugendverbandsarbeit und Ju-
gendsozialarbeit für den Land-
kreis Altenburger Land
8. Förderschwerpunkte für die
Fortschreibung des Jugendhilfe-
plans des LandkreisesAltenbur-
ger Land - Teilfachplan
Jugendförderplan - ab 2021

Öffentliche Bekanntmachung

Die 6. Sitzung des Ausschus-
ses für Soziales und Gesund-
heit des Kreistages des
Landkreises Altenburger Land
findet amDonnerstag, den 18.
Juni 2020 um 17 Uhr im
LandratsamtAltenburger Land,
Lindenaustraße 9, 04600 Al-
tenburg, Landschaftssaal, statt.
Tagesordnung - öffentlicher
Teil:

1. Informationen, Allgemeines
1.1. Information zu den Aus-
wirkungen der Coronapande-
mie-Krise
2. Genehmigung der Nieder-
schrift über die 6. Sitzung vom
7. Mai 2020
3.Anpassung der Förderung von
Familienbildungs- und Bera-
tungsangeboten aus dem Son-
derprogramm ThEKiZ 2020

Öffentliche Bekanntmachung



Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbin-
dung mit den §§ 28, 29, 30 Abs. 1 Satz
2 und § 31 des Infektionsschutzgeset-
zes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1045), zuletzt geändert durchArtikel
3 des Gesetzes vom 27. März 2020
(BGBl. I S. 587), in Verbindung mit §7
der Thüringer Verordnung zur Rege-
lung von Zuständigkeiten und zur
Übertragung von Ermächtigungen nach
dem Infektionsschutzgesetz vom 2.
März 2016 (GVBl. S. 155) verordnet
das Ministerium für Arbeit, Soziales,

Gesundheit, Frauen und Familie:

§ 1
Kontaktbeschränkung,
Mindestabstand

(1) Jede Person ist angehalten, die phy-
sisch-sozialen Kontakte zu anderen
Menschen auf ein nötiges Minimum zu
reduzieren. Wo immer möglich, ist ein
Mindestabstand von wenigstens 1,5 m
einzuhalten.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Angehörige

des eigenen Haushalts undAngehörige
eines weiteren Haushalts. Satz 1 gilt
entsprechend für Personen, für die ein
Sorge- oder Umgangsrecht besteht.

§ 2
Kontaktbeschränkungen bei Perso-

nenmehrheiten
(1) Personenmehrheiten, insbesondere
bei Veranstaltungen, Versammlungen,
Ansammlungen sowie sonstigen öf-
fentlichen oder nicht öffentlichen Zu-
sammenkünften jeder Art, sind

untersagt, soweit in dieser Verordnung
nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht:
1. für Personenmehrheiten nach Maß-
gabe des § 1 Abs. 2,

2. in Behörden, Dienststellen und Ge-
richten des Bundes und der Länder
sowie Behörden und Dienststellen
öffentlich-rechtlicher Körperschaf-
ten,

Fortsetzung auf Seite 4
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Amtliche Bekanntmachung
Thüringer Verordnung zur Freigabe bislang beschränkter Bereiche und zur Fortentwicklung der erforderlichen Maßnahmen zur
Eindämmung derAusbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Thüringer SARS-CoV-2-Maßnahmenfortentwicklungsverordnung

-ThürSARS-CoV-2-MaßnFortentwVO-) vom 12. Mai 2020

Die 14. Sitzung des Ausschus-
ses für Wirtschaft, Umwelt
und Bau des Kreistages des
Landkreises Altenburger Land
findet am Dienstag, dem 16.
Juni 2020 um 18Uhr im
Landratsamt Altenburger
Land, Lindenaustraße 9, 04600
Altenburg, Landschaftssaal,
statt.

Tagesordnung - öffentlicher
Teil:
1. Informationen, Allgemeines
2. Anfragen derAusschussmit-
glieder
3. Genehmigung der Nieder-
schrift über die 13. Sitzung
vom 26. Mai 2020
Unterbrechung zur Durchfüh-
rung des nicht öffentlichen
Teils der Sitzung
4. Beschluss zur Vergabe von
Bauleistungen >125.000Euro,
HB-B 033-2019-14 Landes-
theaterAltenburg, Theaterplatz
19, 04600 Altenburg, Sanie-
rung Bühnenmaschinerie und
logistische Erschließung, Los
14 - Wärmetechnik/ Heizung
5. Beschluss zur Vergabe von
Bauleistungen >250.000Euro,
HB-B 033-2019-16 Landes-

theaterAltenburg, Theaterplatz
19, 04600 Altenburg, Sanie-
rung Bühnenmaschinerie und
logistische Erschließung, Los
16 - Sprühnebellöschanlage
6. Beschluss zur Vergabe von
Bauleistungen >125.000Euro,
HB-B 033-2019-24 Landes-
theaterAltenburg, Theaterplatz
19, 04600 Altenburg, Sanie-
rung Bühnenmaschinerie und
logistische Erschließung, Los
24 - RaumlufttechnischeAnla-
gen
7. Beschluss zur Vergabe von
B a u l e i s t u n g e n
>125.000,00Euro, HB-B 048-
2019-8 Staatliche Grund-
schule Nobitz, Schulstraße 8
in 04603 Nobitz,
Sanierung/Umbau Haus 3 mit
Erweiterungsbau undAbbruch
Haus 2, Los 8 - Fassadenbe-
kleidung
8. Beschluss zur Vergabe
von Planungsleistungen
> 25.000 Euro zur Neugestal-
tung Außenanlagen im Zuge
der Sanierung/Umbau Haus 3
mit Erweiterungsbau und Ab-
bruch Haus 2 an der Grund-
schule Nobitz, Schulstraße 8
in 04603 Nobitz

Öffentliche Bekanntmachung

Die 13. Sitzung des Kreisaus-
schusses des Kreistages des
Landkreises Altenburger Land
findet am Montag, 22. Juni
2020 um 16 Uhr im Landrats-
amt Altenburger Land, Linde-
naustraße 9, 04600 Altenburg,
Landschaftssaal, statt.
Die Tagesordnung des öffentli-
chen Sitzungsteils umfasst fol-

gende Punkte:
1. Informationen, Allgemeines
2. Genehmigung der Nieder-
schrift über die 11. Sitzung am
11. Mai 2020
Unterbrechung zur Durchfüh-
rung des nicht öffentlichen Sit-
zungsteils
3. Beschluss zur Vergabe von
Dienstleistungen >50.000Euro;

MS-L 027-2020, Musikschule
des Landkreises Altenburger
Land, Reparatur von Flügeln
und Klavieren
4. Beschluss zur Vergabe von
Lieferleistungen >50.000Euro;
SV-L 015-2020, Grund- und
Regelschule Gößnitz, Strombe-
lieferung mit registrierender
Leistungsmessung

Öffentliche Bekanntmachung

Die 6. Sitzung desKreistages des
Landkreises Altenburger Land
findet am Mittwoch, dem 24.
Juni 2020 um 17 Uhr, in der
Mehrzweckhalle Goldener Pflug,
Beim Goldenen Pflug, 04600Al-
tenburg, statt.
Tagesordnung - öffentlicherTeil:
1. Einwohnerfragestunde
2. Genehmigung der Nieder-
schrift über die 5. Sitzung am
5. Februar 2020
3. Verschiedenes
3.1. Informationen des Landrates
3.2. Jahresrechnung des Land-
kreisesAltenburger Land für das
Haushaltsjahr 2019
3.3. Bericht über die Arbeit des
Psychiatriebeirates
3.4. Bericht über dieArbeit des
Seniorenbeirates
3.5. Anfragen aus dem Kreistag
4. Schulnetzplan für die allgemein
bildenden Schulen in Träger-
schaft des Landkreises Altenbur-
ger LandZeitraum2020 bis 2025
5. Absehen von einer Stellen-
ausschreibung für das Amt des
hauptamtlichen Beigeordneten
6. Wahl einer ehrenamtlichen
Seniorenbeauftragten des Land-
kreises Altenburger Land
7.Wahl einer stellvertretenden eh-
renamtlichenSeniorenbeauftragten
des LandkreisesAltenburger Land
8. Ankauf von restituiertem
Kunstgut mit Unterstützung der
Thüringer Staatskanzlei

9. Satzung des Landkreises Al-
tenburger Land zur Regelung der
Aufwandsentschädigung für im
Brand- und Katastrophenschutz
ehrenamtlich tätige Personen
(Feuerwehrentschädigungssat-
zung)
10. Zweckvereinbarung über die
Nutzung der Zentralen Leitstelle
der Stadt Gera
11. Gründung der “Aus- und
Weiterbildungsgesellschaft mbH
THÜSAC” durch die THÜSAC
Personennahverkehrsgesellschaft
mbH
12. Feststellung des Jahresab-
schlusses, Festlegung der Ergeb-
nisverwendung, Entlastung der
Geschäftsführung sowie des
Aufsichtsrates der THÜSAC
Personennahverkehrsgesellschaft
mbH für das Geschäftsjahr 2019
13. Feststellung des Jahresab-
schlusses, Festlegung der Ergeb-
nisverwendung, Entlastung der
Geschäftsführung sowie des
Aufsichtsrates der Flugplatz Al-
tenburg-Nobitz GmbH für das
Geschäftsjahr 2019
14. Änderung des Gesellschafts-
vertrages der Flugplatz Alten-
burg-Nobitz GmbH
15. Berufung eines weiteren
sachkundigenBürgers in den So-
zial- und Gesundheitsausschuss
16. Anpassung der Anlage 1 der
Verwaltungsrichtlinie des Land-
ratsamtes Altenburger Land zur

Gewährung der Leistungen für
Unterkunft undHeizung imRah-
men des § 22 SGB II und § 35
SGB XII (Indexfortschreibung)
17. Gründung einer Kommuna-
lenArbeitsgemeinschaft
18. Dingliche Sicherung der In-
vestitionen am Herzoglichen
Marstall
19. Landkreisinitiative “Etablie-
rung akademischer Ausbildung
für Gesundheits- und Pflegebe-
rufe” im Landkreis Altenburger
Land (Vorlage der AfD/Starke
Heimat Kreistagsfraktion)
20. Änderung von Ausschussbe-
setzungen (Vorlage der Fraktion
DIE LINKE)
21. Senkung derKreisumlage für
das Haushaltsjahr 2020 (Vorlage
der Fraktion DIE LINKE)
Unterbrechung der Sitzung zur
Durchführung des nicht öffentli-
chen Sitzungsteils
22.Breitbandausbau imLandkreis
AltenburgerLand -Kooperations-
gemeinschaftAltenburg Ost
23. Beschluss zur Vergabe der
Bioabfall- und Grünschnittver-
wertung im LandkreisAltenbur-
ger Land ab dem 01.01.2021
24. Beschluss zur Vergabe von
S t r a ß e n b a u l e i s t u n g e n
>500000Euro, SB-B 017-2020
Gemeinschaftsmaßnahme zurEr-
neuerung Kreisstraße K 227
Kleintreben - Pahna, 3. BA Fo-
ckendorfNeueWelt bisOEPahna

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibungen
von Bau-, Liefer- und Dienst-
leistungen des Landratsamtes
Altenburger Land finden Sie
auf der Internetseite des Land-
kreises unter:

www.altenburgerland.de/
de/ausschreibungen.

Auswahl
Ausschreibungen:

Offenes Verfahren nach
VOB/A:

HB-B 033-2019-38
Landestheater Altenburg, Sa-
nierung Bühnenmaschinerie
und logistische Erschließung,
Los 38 - Dämmung (zwischen
Sparren, Decken)

Öffentliche Ausschreibun-
gen nach VOB/A:
HB-B 048-2019-15
Staatliche Grundschule No-
bitz, Sanierung/ Umbau Haus
3 mit Erweiterungsbau und
Abbruch Haus 2, Los 15 -
Estricharbeiten

Öffentliche Ausschreibungen
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Anstalten und Stiftungen sowie sons-
tiger Stellen und Einrichtungen, die
öffentlich-rechtlicheAufgabenwahr-
nehmen, einschließlich der erforder-
lichenAus-, Fort- undWeiterbildung,

3. bei der Ausübung beruflicher und
amtlicher Tätigkeiten, einschließlich
derMitwirkung inMitarbeitervertre-
tungen sowie Gewerkschaften und
Berufsverbänden,

4. bei der Benutzung des öffentlichen
Personennahverkehrs und der Nut-
zung von Kraftfahrzeugen,

5. für Sitzungen und Beratungen in
den Kommunen und ihren Verbän-
den nach dem Thüringer Kommu-
nalrecht sowie zur Vorbereitung und
Durchführung der Wahlen nach
dem Thüringer Kommunalwahl-
recht, insbesondere Sitzungen der
kommunalen Wahlausschüsse und
Aufstellungsversammlungen,

6. für Gruppen aus Einrichtungen im
Sinne des § 33 IfSG sowie für wei-
tere gruppenbezogene Maßnahmen
im Rahmen der Jugendhilfe nach
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch
(SGBVIII) nachMaßgabe der jewei-
ligen einrichtungsbezogen geregelten
Gruppengrößen auf Grundlage der
infektionsschutzrechtlichen Vorga-
ben.

Satz 1 Nr. 2 bis 6 gilt mit der Maßgabe,
dass derMindestabstand nach § 1Abs. 1
Satz 2 eingehalten werden soll, sofern
dies im Rahmen ordnungsgemäßer Be-
tätigung möglich und zumutbar ist.

(3)Abweichend vonAbsatz 1 sind Ver-
sammlungen im Sinne des Artikels 8
des Grundgesetzes und desArtikels 10
der Verfassung des Freistaats Thürin-
gen in geschlossenen Räumen nach
Anzeige infektionsschutzrechtlich zu-
lässig, sofern die Infektionsschutzre-
geln nach den §§ 3 bis 5 eingehalten
werden. Satz 1 gilt für Versammlungen
unter freiem Himmel entsprechend.
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Per-
sonenmehrheiten nach Maßgabe des
§1Abs. 2. Im Übrigen bleiben die Be-
stimmungen des Versammlungsgeset-
zes unberührt.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Zu-
sammenkünfte oder Begegnungen, die
religiösen Zwecken dienen, einschließ-
lich religiösen und nicht religiösenTrau-
erfeiern und Eheschließungen, mit der
Maßgabe, dass keine Anzeige erforder-
lich ist.

(5) Öffentliche Veranstaltungen wie
beispielsweise Volks-, Dorf-, Stadt-,
Schützen- oder Weinfeste, Sportveran-
staltungen mit Zuschauern, Festivals,
Kirmes und ähnliche Veranstaltungen,
die insbesondere nach ihrem Gesamt-
gepräge, ihrer Organisation, dem ge-
plantenAblauf, der Dauer, der Anzahl,
der Struktur und der Zusammenset-

zung der zu erwartenden Teilnehmer
oder den räumlichen Verhältnissen am
Veranstaltungsort unter besonderer
Berücksichtigung der aktuellen Infek-
tionslage am Veranstaltungsort in be-
sonderem Maße geeignet sind, die
Ausbreitung der Pandemie zu fördern,
sind bis zum Ablauf des 31. August
2020 verboten.

(6) Die vomLand institutionell geförder-
ten Theater und Orchester nehmen
grundsätzlich ihren regulären Spielbe-
trieb im Innenbereich entsprechend der
Spielzeitplanung 2019/2020 bis zumAb-
lauf des 31.August 2020 nicht mehr auf.

§ 3
Allgemeine Infektionsschutzregeln
(1) Bei öffentlichen, frei oder gegen
Entgelt zugänglichen Veranstaltungen
und Begegnungsmöglichkeiten allerArt
sind die Infektionsschutzregeln entspre-
chend den Empfehlungen des Robert
Koch-Instituts und gemäß den Vorga-
ben der jeweiligenArbeitsschutzbehör-
den einzuhalten.
Entsprechendes gilt hinsichtlich der
Schutzvorschriften für Personal und an-
wesende Personen, insbesondere Kun-
den, Nutzer und Gäste. Ziele der
Schutzvorschriften sind die Reduzie-
rung von Kontakten, der Schutz des
Personals vor Infektionen sowie die
möglichst weitgehende Vermeidung
von Schmierinfektionen über Vehikel
und Gegenstände. Dies soll durch die
Einhaltung des Mindestabstandes nach
§ 1 Abs. 1 Satz 2, insbesondere durch
die Anbringung von Warnhinweisen,
Wegweisern, Bodenmarkierungen und
durchsichtigen Abschirmungen, sowie
ein verstärktes Reinigungs- und Desin-
fektionsregime erfolgen. Eine Steue-
rung und Begrenzung des Zugangs ist
allgemein erforderlich, insbesondere in
kleinen oder beengten Gebäuden oder
Räumlichkeiten.

(2) Zusätzlich zu den Infektionsschutz-
regeln nachAbsatz 1 ist Folgendes durch
die verantwortliche Person nach § 5Abs.
2 oder die von ihr Beauftragten sicher-
zustellen:
1. der Ausschluss von Personen mit
Symptomen einer COVID-19-Er-
krankung,

2. der Ausschluss von Personen mit
jeglichen Erkältungssymptomen,

3. die Ausstattung der Örtlichkeit der
Zusammenkunft oder des Standorts
mit ausreichenden Möglichkeiten
zur guten Belüftung,

4. eine aktive und geeignete Informa-
tion der anwesenden Personen über
allgemeine Schutzmaßnahmen, ins-
besondere Händehygiene, Abstand
halten, Rücksichtnahme auf Risiko-
gruppen sowie Husten- und Nieseti-
kette, und das Hinwirken auf deren
Einhaltung,

5. die Einhaltung des Infektionsschutz-
konzepts.

§ 4
Besondere Infektionsschutzregeln
Ergänzend zu den Infektionsschutzregeln
nach § 3muss die jeweils verantwortliche
Person nach § 5 Abs. 2 oder die von ihr
Beauftragten in zugänglichen Bereichen
mit Publikumsverkehr, insbesondere in
Geschäften des Einzel- undGroßhandels
und vergleichbaren Einrichtungen,
1. sicherstellen, dass anwesende Perso-
nen über gut sichtbareAushänge und
regelmäßigeDurchsagen über die In-
fektionsschutzregeln nach § 3 infor-
miert werden sowie, dass in den
Fällen des § 6 Abs. 1 und 2 nur sol-
chen Personen Zutritt undAufenthalt
zu gewähren ist, die eine Mund-
Nasen-Bedeckung nachMaßgabe des
§ 6 tragen,

2. Ansammlungen, insbesondere Grup-
penbildungen und Warteschlangen,
unterbinden,

3. in Zugangs- und Wartebereichen,
insbesondere an Kassen undWaren-
ausgaben, gut sichtbare Abstands-
markierungen anbringen,

4. die Beachtung der Infektionsschutz-
regeln nachNummer 2 und § 3 durch
die anwesenden Personen ständig
überprüfen und bei Zuwiderhandlun-
gen unverzüglich Hausverbote aus-
sprechen.

§ 5
Infektionsschutzkonzepte

(1) Die verantwortliche Person nachAb-
satz 2 erstellt ein schriftliches Hygiene-,
Abstands- und Infektionsschutzkonzept
(Infektionsschutzkonzept), in dem die
Einhaltung der Infektionsschutzregeln
nach den §§ 3 und 4 konkretisiert und
dokumentiert werden; bei regelmäßig
oder wiederholt gleichartig stattfinden-
den Begegnungen, Veranstaltungen und
Zusammenkünften ist ein Dauerinfekti-
onsschutzkonzept ausreichend. Das In-
fektionsschutzkonzept ist von der
verantwortlichen Person nach Absatz 2
oder dem von ihr Beauftragten vorzuhal-
ten und auf Verlangen der zuständigen
Behörde vorzulegen.

(2)Verantwortlich für die Erstellung, das
Vorhalten und dieVorlage des Infektions-
schutzkonzeptes nachAbsatz 1 Satz 1 ist
der Veranstalter, Leiter, Betriebsinhaber,
Geschäftsführer,Vorstand,Vereinsvorsit-
zende, zuständige Amtsträger oder eine
andere Person, der die rechtliche Verant-
wortung obliegt oder die die tatsächliche
Kontrolle ausübt oder damit beauftragt ist
(verantwortliche Person).

(3) Infektionsschutzkonzepte müssen
mindestens Folgendes enthalten:
1. die verantwortliche Person nachAb-
satz 2,

2. Angaben zur genutzten Raumgröße
in Gebäuden,

3. Angaben zur begehbaren Grund-
stücksflächen unter freiem Himmel,

4. Angaben zur raumlufttechnischen
Ausstattung,

5. Maßnahmen zur regelmäßigen Be-
und Entlüftung,

6. Maßnahmen zur weitgehenden Ge-
währleistung des Mindestabstands
nach § 1Abs. 1 Satz 2,

7. Maßnahmen zur angemessenen Be-
schränkung des Publikumsverkehrs,

8. Maßnahmen zur Einhaltung der In-
fektionsschutzregeln nach den §§ 3
und 4,

9. Maßnahmen zur Sicherstellung
des spezifischen Schutzes der Ar-
beitnehmer im Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung nach § 5 des
Arbeitsschutzgesetzes.

(4) Nähere Festlegungen zur Ausgestal-
tung der Infektionsschutzkonzepte blei-
ben den oberstenLandesbehörden jeweils
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten inAb-
stimmungmit dem für das öffentlicheGe-
sundheitswesen und den Infektionsschutz
zuständigenMinisterium vorbehalten.

§ 6
Verwendung einerMund-Nasen-

Bedeckung
(1) In Fahrzeugen des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs, insbesondere in
Eisenbahnen, Straßenbahnen undOmni-
bussen, in Taxen und sonstigen Beförde-
rungsmitteln mit Publikumsverkehr sind
die Fahrgäste verpflichtet, eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu verwenden.

(2) In den Räumlichkeiten von Geschäf-
tenmit Publikumsverkehr des Einzel- und
Großhandels, einschließlich Fabrikläden
und Hersteller-Direktverkaufsstellen,
sowie des Fernabsatzhandels sind die
Kunden verpflichtet, eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu verwenden.

(3)Abweichend von denAbsätzen 1 und
2 gilt die Verpflichtung zur Verwendung
einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht für
folgende Personen:
1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Le-
bensjahres,

2. Personen, denen die Verwendung
einer Mund-Nasen-Bedeckung
wegen Behinderung oder aus ge-
sundheitlichen oder anderen Grün-
den nicht möglich oder unzumutbar
ist; dies ist in geeigneter Weise
glaubhaft zu machen.

(4)Als Mund-Nasen-Bedeckung können
selbst genähte oder selbst hergestellte
Stoffmasken, Schals,Tücher,Hauben und
Kopfmasken sowie sonstige Bedeckun-
gen vonMund und Nase verwendet wer-
den. Die Mund-Nasen-Bedeckung soll
eng anliegen und gut sitzen.

(5) Das Verbot der Verwendung von ver-
fassungsfeindlichen Kennzeichen und
sonstigen verbotenen Symbolen, insbe-
sondere nach den §§ 86a und 130 des
Strafgesetzbuches und nach den vereins-
rechtlichenVorschriften, bleibt unberührt.
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Thüringer Verordnung zur Freigabe bislang beschränkter Bereiche und zur Fortentwicklung der erforderlichen Maßnahmen zur
Eindämmung derAusbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Thüringer SARS-CoV-2-Maßnahmenfortentwicklungsverordnung

-ThürSARS-CoV-2-MaßnFortentwVO-) vom 12. Mai 2020
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§ 7
Kindertageseinrichtungen

(1) Die Betreuung von Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen erfolgt unter An-
wendung des § 28Abs. 1 in Verbindung
mit § 33 Nr. 1 IfSGweiterhin in modifi-
zierter Form. Nähere Festlegungen zur
Ausgestaltung der Infektionsschutzkon-
zepte der Kindertageseinrichtungen er-
folgen durch das für Jugend zuständige
Ministerium.

(2) Grundsätzlich entscheiden die Land-
kreise und kreisfreien Städte ab dem 18.
Mai 2020 in eigener Verantwortung und
inAbstimmungmit den zuständigen Ge-
meinden darüber, wann die einzelnen
Kindertageseinrichtungen in den einge-
schränkten Regelbetrieb, an dem alle
Kinder gleichberechtigt teilnehmen,
übergehen.

Sofern Kindertageseinrichtungen, in ei-
gener Verantwortung, beginnend mit
dem 18. Mai 2020 auf den einge-
schränkten Regelbetrieb umstellen wol-
len, ist diesemWunsch durch die Träger
zu entsprechen.

Mit Beginn des eingeschränkten Regel-
betriebs in der jeweiligen Kindertages-
einrichtung endet die Notbetreuung für
Kinder dieser Kindertageseinrichtung.
Spätestens ab dem 15. Juni 2020müssen
alle Kindertageseinrichtungen den ein-
geschränkten Regelbetrieb aufgenom-
men haben.

(3) Der Betrieb einzelner Kindertages-
einrichtungen kann auf Anordnung des
zuständigen Gesundheitsamts be-
schränkt oder ausgesetzt werden, wenn
das Infektionsgeschehen eine solche
Maßnahme erfordert.

§ 8
Schulen, weitere Einrichtungen nach

§33 IfSG, Einrichtungen der
beruflichenAus-, Fort-

undWeiterbildung sowie der
Erwachsenenbildung

(1) Unter Anwendung des § 28 Abs. 1
Satz 2 in Verbindung mit § 33 Halbsatz
2 Nr. 3 IfSG führen die Schulen den
Schulbetrieb in modifizierter Form und
unter Beachtung der Hygienevorgaben
fort, die landesweit einheitlich für die
Schulen gelten. Die Schulträger unter-
stützen die Schulleitungen dabei in jeder
geeigneten Form.

(2) Der modifizierte Präsenzunterricht
wird schrittweise auf zusätzliche Schü-
lergruppen ausgeweitet. Spätestens ab
dem 2. Juni 2020 sind alle Schüler in
denmodifizierten Präsenzunterricht ein-
zubeziehen. Über die konkreten Erwei-
terungsschritte nach Satz 1 entscheiden
die Schulleitungen in eigener Verant-
wortung und in Abstimmung mit den
zuständigen Schulträgern unter Berück-

sichtigung des Konzepts des für Bildung
zuständigen Ministeriums.

(3) Über dieAusgestaltung desWechsels
von Präsenz- und Distanzunterricht, die
Organisation der Abläufe in der Schule
und die Unterrichtsinhalte entscheiden
die Schulleitungen in eigenerVerantwor-
tung und soweit erforderlich in Abstim-
mungmit den zuständigen Schulträgern.
Dabei beachten Schulleitungen und
Schulträger die Vorgaben des für Bil-
dung zuständigen Ministeriums und die
Auflagen der weiteren zuständigen Be-
hörden.

(4) Eine Notbetreuung findet für die Zei-
ten, in denen die berechtigten Schüler
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen,
im Rahmen der personellen und räumli-
chen Kapazitäten an den Schulen weiter
statt. Der reguläre Hortbetrieb bleibt aus-
gesetzt. Die Einzelheiten nach Satz 1 legt
das für Bildung zuständige Ministerium
fest.

(5) Der Betrieb einzelner Schulen wird
aufAnordnung des zuständigenGesund-
heitsamts beschränkt oder ausgesetzt,
wenn das Infektionsgeschehen eine sol-
che Schutzmaßnahme erfordert.

(6) Ab dem 25. Mai 2020 dürfen Bil-
dungseinrichtungen und Bildungszen-
tren für alleMaßnahmen der beruflichen
Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Er-
wachsenenbildung sowie für berufsvor-
bereitende Bildungsmaßnahmen sowie
ausbildungs- und integrationsbegleitende
Maßnahmen öffnen. Bis zumAblauf des
24. Mai 2020 gelten § 5 Abs. 1a Satz 1
Nr. 3 bis 3b und § 8 Abs. 1e der Dritten
Thüringer SARS-CoV-2-Eindämmungs-
maßnahmenverordnung (3. ThürSARS-
CoV-2-EindmaßnVO) vom 18. April
2020 (GVBl. S. 135) in der am 12. Mai
2020 geltenden Fassung.

§ 9
Verbote undMaßnahmen in
Krankenhäusern,Vorsorge- und
Rehabilitationseinrichtungen,

stationären Einrichtungen der Pflege
und besonderenWohnformen für
Menschen mit Behinderungen in der
Eingliederungshilfe nach dem

ThüringerWohn- und Teilhabegesetz
(1) Besuche in Krankenhäusern, Vor-
sorge- und Rehabilitationseinrichtungen,
stationären Einrichtungen der Pflege und
besonderen Wohnformen für Menschen
mit Behinderungen in der Eingliede-
rungshilfe nach dem Thüringer Wohn-
undTeilhabegesetz (ThürWTG) vom 10.
Juni 2014 (GVBl. S. 161) in der jeweils
geltenden Fassung sind grundsätzlich
untersagt.

(2)Abweichend vonAbsatz 1 ist grund-
sätzlich ein zu registrierender Besuch pro
Patient oder Bewohner proTag für bis zu
zwei Stunden zulässig. Besuche sind ge-
nerell unzulässig

1. durch Personen unter 16 Jahren,
2. durch PersonenmitAtemwegsinfek-
tionen,

3. durch Personen nach § 11 Abs. 1
oder

4. sofern es in der betreffenden Ein-
richtung oder der jeweiligen beson-
deren Wohnform für Menschen mit
Behinderungen ein aktuelles und ak-
tives SARS-CoV-2-Infektionsge-
schehen gibt.

Für medizinische, therapeutische,
rechtsberatende, seelsorgerisch oder
ethisch-sozial angezeigte Besuche, ins-
besondere Besuche von Geburts-, Kin-
der- und Palliativstationen oder
Hospizen, können abweichende Rege-
lungen von der Leitung der Einrichtung
oder der besonderen Wohnform für
Menschen mit Behinderungen getroffen
werden, sofern ein ausreichend hoher
Infektionsschutz sichergestellt ist. In be-
sonders begründeten Ausnahmefällen
kann die Leitung der Einrichtung oder
der besonderen Wohnform für Men-
schen mit Behinderungen weitere Aus-
nahmen zulassen. Diese sind für den
Fall, dass es sich um eine Einrichtung
nach § 2 ThürWTG handelt, zu doku-
mentieren und der Heimaufsicht mitzu-
teilen; die Zutrittsrechte für Seelsorger
und Urkundspersonen sind entspre-
chend § 30 Abs. 4 Satz 2 IfSG zu ge-
währleisten.

(3) Für die stationären Einrichtungen der
Pflege und die besonderenWohnformen
fürMenschen mit Behinderungen in der
Eingliederungshilfe nach demThüringer
Wohn- und Teilhabegesetz werden die
erforderlichen Schutzvorschriften sowie
Hygieneunterweisungen in einem kon-
kreten Besuchs- und Infektionsschutz-
konzept nach den Festlegungen der für
das öffentliche Gesundheitswesen und
den Infektionsschutz zuständigen obers-
ten Landesbehörde von der verantwort-
lichen Person nach § 5 Abs. 2 geregelt.
Das Besuchs- und Infektionsschutzkon-
zept ist nach Erstellung und bei jeder
Änderung dem jeweils zuständigen Ge-
sundheitsamt vorzulegen.

(4) Einrichtungen und besondereWohn-
formen für Menschen mit Behinderun-
gen nach Absatz 1 haben über die
Infektionsschutzregeln nach den §§ 3
bis 5 hinaus solche Maßnahmen zu er-
greifen, die das Eintragen der Viren
SARS-CoV-2 verhindern oder erschwe-
ren. Patienten und Personal sind unver-
züglich und im höchstmöglichen Maße
zu schützen. Krankenhäuser müssen im
Rahmen des COVID-19-Konzepts der
für das öffentliche Gesundheitswesen
und den Infektionsschutz zuständigen
obersten Landesbehörde und, soweit
medizinisch vertretbar, ihre personellen
und sonstigen Ressourcen schwer-
punktmäßig für die Behandlung von Pa-
tienten mit COVID-19-Erkrankung
oder den Verdacht hierauf einsetzen.
Auf dem Gebiet der Intensivpflege ist

das ärztliche und pflegerische Personal
weiterhin hinsichtlich der Handhabung
von Beatmungsgeräten sowie der Be-
handlung von Patienten mit COVID-
19-Erkrankung oder den Verdacht
hierauf zu schulen. Die Rückkehr vom
Schwerpunktbetrieb nach Satz 3 zum
Regelbetrieb wird in einemKonzept zur
schrittweisen Rückkehr zur Regelver-
sorgung im Krankenhausbereich durch
die für das öffentliche Gesundheitswe-
sen und den Infektionsschutz zustän-
dige oberste Landesbehörde geregelt.

§ 10
Regelungen für Leistungen der

Eingliederungshilfe
(1) Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderung, Arbeitsbereiche von Tages-
stätten sowie Angebote anderer
Leistungsanbieter nach § 60 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX)
dürfen von den dort beschäftigten und
betreutenMenschenmit Behinderungen
auf freiwilliger Basis unter folgenden
Maßgaben betreten werden:
1. Vorliegen eines Infektionsschutz-
konzepts nach § 5, das die
Besonderheiten der Angebote be-
rücksichtigt und unter Hinzuzie-
hung von externem Sachverstand,
insbesondere von Fachärzten für
Krankenhaushygiene oderArbeits-
medizin, sowie unter Berücksichti-
gung der Empfehlung des
Bundesministeriums fürArbeit und
Soziales zumArbeitsschutz in Zei-
ten der Corona-Pandemie „SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstandard“[1]
erarbeitet wird,

2. Trennung der beschäftigten und be-
treuten Menschen mit Behinderun-
gen entsprechend ihrerWohnformen
sowohl zwischen den Bewohnern,
die innerhalb und außerhalb der be-
sonderen Wohnformen leben, als
auch zwischen den Bewohnern, die
in örtlich verschiedenen besonderen
Wohnformen leben,

3. Einhaltung des Mindestabstandes
nach § 1Abs. 1 Satz 2 mit der Maß-
gabe, dass ergänzende Schutzmaß-
nahmen erforderlich sind, wenn der
Mindestabstand technisch oder orga-
nisatorisch nicht eingehalten werden
kann, insbesondere durch durchsich-
tige Absperrungen in Form von
Schutzwänden oder Schutzscheiben,

4. Beförderung der Menschen mit Be-
hinderungen unter Einhaltung der
erforderlichen besonderenMaßnah-
men eines Infektionsschutzkonzepts
nach § 5, insbesondere die Verwen-
dung einer Mund-Nasen-Bede-
ckung oder von Schutzwänden,
Desinfektion oder Freihalten des je-
weils benachbarten Sitzes im Beför-
derungsmittel mit der Maßgabe,
dass der Fahrdienstleister die ver-
antwortliche Person nach § 5Abs. 2
ist.
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(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen
Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung, Arbeitsbereiche von Tages-
stätten sowie Angebote anderer
Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX
von Menschen mit Behinderungen,
bei denen ein höheres Risiko für
einen schweren COVID-19-Krank-
heitsverlauf nach den Empfehlungen
des Robert Koch-Instituts oder nach
ärztlichem Zeugnis besteht, nicht be-
treten werden.

(3) Alle Formen von Förderbereichen
dürfen von den dort beschäftigten
und betreuten Menschen mit Behin-
derungen nicht betreten werden.

(4) Von den Betretungsverboten nach
den Absätzen 2 und 3 ausgenommen
sind Menschen mit Behinderungen,
wenn sie eine Betreuung während des
Tages benötigen und ihre Betreuung
anderweitig nicht sichergestellt wer-
den kann.

(5) Leistungen der interdisziplinären,
heilpädagogischen und überregiona-
len Frühförderstellen sowie der heil-
pädagogischen Praxen können von
Kindern mit Behinderungen und von
Behinderung bedrohten Kindern und
deren Familien auf freiwilliger Basis
unter folgenden Maßgaben in An-
spruch genommen werden:
1. Absatz 1 Nr. 1 gilt entsprechend,
2. der Kontakt der Fachkraft ist auf
die jeweiligen Personensorgebe-
rechtigten und das Kind zu be-
schränken,

3. Förder- und Therapieeinheiten
sind ausschließlich als Einzelför-
dermaßnahmen zu erbringen,

4. Beratungen in der Frühförder-
stelle erfolgen nur nach Termin-
vereinbarung, telefonisch oder
unter Nutzung anderer digitaler
Medien,

5. die Leistung darf im Elternhaus
erbracht werden, wenn die Perso-
nensorgeberechtigten für die An-
reise zur oder Abreise von der
Frühförderstelle auf den öffentli-
chen Personennahverkehr oder
Fahrdienste angewiesen sind
oder bei dem Kind ein höheres
Risiko für einen schweren
COVID-19-Krankheitsverlauf
nach den Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Instituts oder nach
ärztlichem Zeugnis besteht und
die Leistung dringend erforder-
lich ist.

(6) Der Leistungserbringer hat die
Einhaltung der Vorgaben der Absätze
1 bis 3 und 5 sicherzustellen.

(7) Leistungen der Teilhabe an Bil-
dung nach § 112 SGB IX sowie nach
§ 35a SGB VIII sind in angepasster

Form im Rahmen des modifizierten
Präsenz- und Distanzunterrichts zu-
lässig, soweit ausschließlich Leistun-
gen außerhalb des pädagogischen
Kernbereichs erbracht werden.

§ 11
Regelungen für Kontaktpersonen
(1) Personen, die Kontakt zu einer mit
dem Virus SARS-CoV-2 infizierten
Person hatten und daher als Anste-
ckungsverdächtige im Sinne des § 2
Nr. 7 IfSG gelten, müssen dies unver-
züglich dem für ihren Wohnort bezie-
hungsweise derzeitigenAufenthaltsort
zuständigen Gesundheitsamt anzei-
gen. Bis zur Entscheidung des zustän-
digen Gesundheitsamts ist eine Person
nach Satz 1 verpflichtet, sich nicht au-
ßerhalb ihrer Wohnung oder der Un-
terkunft aufzuhalten und Kontakte zu
anderen Personen zu vermeiden.

(2) Die zuständigen Gesundheitsäm-
ter prüfen die Anzeigen nach Absatz
1 Satz 1 unverzüglich und ordnen die
erforderlichen besonderen Schutz-
maßnahmen nach den §§ 28 ff. IfSG
an. Grundlage sind die jeweils aktu-
ellen Empfehlungen des Robert
Koch-Instituts zum Kontaktperso-
nenmanagement.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Personen,
die unter adäquaten Schutzmaßnah-
men an COVID-19 erkrankte Perso-
nen in Einrichtungen der Pflege oder
des Gesundheitswesens behandelt
oder gepflegt haben und nach den je-
weils aktuellen Empfehlungen des
Robert Koch-Instituts nicht als anste-
ckungsverdächtig eingestuft werden.

(4) Für Personen nach Absatz 1 Satz 1,
deren Tätigkeit zur Aufrechterhaltung
der Funktionsfähigkeit von stationären
Einrichtungen des Gesundheitswesens,
derAltenpflege oder anderen kritischen
Infrastrukturen aufgrund von akutem
Personalmangel unabdingbar ist, kann
durch das zuständige Gesundheitsamt
im Rahmen einer Risikoabwägung zwi-
schen der Ansteckungsgefahr und der
notwendigen Tätigkeitsaufnahme abge-
wogen werden, ob eine Beschäftigung
ganz oder in modifizierter Weise mög-
lich ist. Den akuten Personalmangel
nach Satz 1 hat die Leitung der Einrich-
tung gegenüber dem Gesundheitsamt
vor dessen Entscheidung nachvollzieh-
bar zu begründen. Das Risiko der Infek-
tionsweitergabe bei Aufnahme einer
Tätigkeit innerhalb von 14 Tagen nach
letztmaligem Kontakt zu einer mit dem
Virus SARS-CoV-2 infizierten Person
ist nach derzeitigem Kenntnisstand so-
weit vermindert, dass eine Arbeitsauf-
nahme für diese Berufsgruppen
möglich erscheint, wenn die jeweils ak-
tuellen Empfehlungen des Robert
Koch-Instituts zum Kontaktpersonen-
management bei akutem Personalman-
gel eingehalten werden.

§ 12
Zulässigkeit der Öffnung von

Betrieben und Einrichtungen sowie
von Dienstleistungen und

Angeboten
(1) Die nach den Bestimmungen der
Dritten Thüringer SARS-CoV-2-Ein-
dämmungsmaßnahmenverordnung in
der am 12. Mai 2020 geltenden Fas-
sung geschlossenen Einrichtungen,An-
gebote und Betriebe können
vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 öff-
nen, soweit die Infektionsschutzregeln
nach den §§ 3 bis 5 beachtet werden.

(2) Ab dem 15. Mai 2020
1. können Gaststätten im Sinne des
Thüringer Gaststättengesetzes vom
9. Oktober 2008 (GVBl. S. 367) in
der jeweils geltenden Fassung für
den Publikumsverkehr öffnen,

2. sind Übernachtungsangebote von
Beherbergungen zu touristischen
Zwecken im Sinne des § 6 Abs. 2
Satz 2 Nr. 1 3. ThürSARS-CoV-2-
EindmaßnVO in der am 12. Mai
2020 geltenden Fassung zulässig.

(3) Ab dem 1. Juni 2020 können öff-
nen:
1. Fitnessstudios,
2. Schwimm-, Freizeit- und Erlebnis-
bäder, Badeseen, Thermen und
Gradierwerke, soweit jeweils unter
freiem Himmel,

3. Vereine, Sport- und Freizeiteinrich-
tungen und -angebote in geschlos-
senen Räumen.

(4) Abweichend von Absatz 3 Nr. 3 ist
der organisierte Sportbetrieb im
Breiten-, Gesundheits-, Reha- sowie
Leistungssport einschließlich der Spe-
zialschulen für den Sport auf und in
allen nicht öffentlichen und öffentli-
chen Sport- und Freizeitanlagen unter
Berücksichtigung der Abstandsregeln
und Schutzvorschriften und unter Be-
achtung des Konzeptes des für Sport-
politik zuständigen Ministeriums
möglich; Absatz 3 Nr. 2 und Absatz 5
Nr. 2 bleiben unberührt. Davon umfasst
sind auchAbschluss- und Eignungsprü-
fungen, Lehrgänge für die Aus- und
Fortbildung,Arbeitseinsätze auf oder in
Sportanlagen sowie Vereins- oder Ver-
bandsversammlungen. Unterstützung
bei der Umsetzung erfolgt durch den
Landessportbund Thüringen e.V., die
jeweiligen Landesfachverbände sowie
den Olympiastützpunkt Thüringen. Die
jeweils verantwortliche Person muss
die Vorgaben nach Satz 1 und 2 sowie
die allgemeinen Infektionsschutzregeln
beachten sowie deren Einhaltung si-
cherstellen.

(5) Für den Publikumsverkehr sind die
folgenden Einrichtungen undAngebote
unabhängig von der jeweiligen Träger-
schaft oder den Eigentumsverhältnis-
sen geschlossen zu halten:
1. Konzerthäuser, Orchester- und
Theateraufführungen und Kinos,

soweit in geschlossenen Räumen,
2. Schwimm-, Freizeit- und Erlebnis-
bäder, soweit in geschlossenen
Räumen,

3. Saunen und Thermen, soweit in ge-
schlossenen Räumen,

4. Tanzlustbarkeiten und Diskothe-
ken,

5. Prostitutionsstätten, -fahrzeuge und
-veranstaltungen im Sinne des
Prostituiertenschutzgesetzes vom
21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372)
in der jeweils geltenden Fassung,
Bordelle, Swingerclubs und ähnli-
che Angebote,

6. Messen, Spezialmärkte und Aus-
stellungen im Sinne der Gewerbe-
ordnung in der Fassung vom 22.
Februar 1999 (BGBl. I S. 202) in
der jeweils geltenden Fassung, so-
weit in geschlossenen Räumen,

7. Tagespflegeeinrichtungen nach
dem Elften Buch Sozialgesetzbuch;
ausgenommen sind Tagespflegeein-
richtungen, die konzeptionell eng
mit einer stationären Einrichtung
nach § 2 ThürWTG oder nicht
selbstorganisierten ambulant be-
treuten Wohnformen nach § 3 Abs.
2 ThürWTG verbunden sind und
somit ausschließlich deren Bewoh-
ner betreuen,

8. Mehrgenerationenhäuser sowie of-
fene Senioreneinrichtungen der
Seniorenarbeit, insbesondere Se-
niorenclubs und Seniorenbüros.

Reisebusveranstaltungen sind unter-
sagt.

§ 13
Weitergehende Anordnungen,
Maßnahmen bei Überschreitung

des Risikowerts
(1) Weitergehende Anordnungen der
zuständigen Behörden abweichend von
dieser Verordnung bleiben unberührt.

(2) Überschreitet die gesundheitsamt-
lich ermittelte Zahl der Neuinfektionen
mit dem Virus SARS-CoV-2 den Risi-
kowert von 50 Neuinfektionen je
100000 Einwohner innerhalb eines Re-
ferenszeitraums von sieben Tagen im
örtlichen Zuständigkeitsbereich eines
Landkreises oder einer kreisfreien
Stadt, sind stets weitere infektions-
schutzrechtliche Maßnahmen der zu-
ständigen Behörde nach Abstimmung
mit den Fachaufsichtsbehörden für die
Dauer der Überschreitung des Risiko-
werts zuzüglich eines Zeitraums von
weiteren sieben Tagen zu treffen.

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

(1) Die Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten richtet sich nach § 73 IfSG
und dem Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl. I S. 602) in der
jeweils geltenden Fassung.

Fortsetzung auf Seite 7

Amtliche Bekanntmachung
Thüringer Verordnung zur Freigabe bislang beschränkter Bereiche und zur Fortentwicklung der erforderlichen Maßnahmen zur
Eindämmung derAusbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Thüringer SARS-CoV-2-Maßnahmenfortentwicklungsverordnung

-ThürSARS-CoV-2-MaßnFortentwVO-) vom 12. Mai 2020



Fortsetzung von Seite 6

(2) Ordnungswidrigkeiten werden nach
§73Abs. 2 IfSGmit einer Geldbuße von
bis zu 25 000 Euro geahndet.
(3) Ordnungswidrig im Sinne des §73
Abs. 1a Nr. 24 in Verbindung mit den
§§32 und 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Abs. 1 sich mit mehr
oder mit anderen Person im öffentli-
chen oder nicht öffentlichen Raum
aufhält und keineAusnahme nach § 2
Abs. 2 bis 4 vorliegt,

2. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 und 2 als
verantwortliche Person eine Ver-
sammlung ohne vorherige Anzeige
oder ohne Einhaltung der Infektions-
schutzregeln nach § 3 ausrichtet oder
durchführt und keineAusnahme nach
§ 2Abs. 3 Satz 3 vorliegt,

3. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 4 und 5 als
verantwortliche Person die allgemei-
nen Infektionsschutzregeln nicht ein-
hält oder umsetzt oder die in § 3Abs.
1 Satz 1 und 2 im Einzelnen aufge-
führten Infektionsschutzregeln nicht
sicherstellt,

4. entgegen § 3 Abs. 2 die zusätzlichen
Infektionsschutzregeln nicht sicher-
stellt,

5. entgegen § 4 als verantwortliche Per-
son die besonderen Infektionsschutz-
regeln nicht einhält oder die in § 4 im
Einzelnen aufgeführten Infektions-
schutzregeln nicht sicherstellt,

6. entgegen § 5Abs. 1 als verantwortli-
che Person ein Infektionsschutzkon-
zept nicht schriftlich erstellt hat, nicht
vorhält oder nicht vorlegen kann,

7. entgegen § 6Abs. 1 oder 2 keine oder
keine dem § 6Abs. 4 Satz 1 entspre-
chendeMund-Nasen-Bedeckung ver-
wendet,

8. entgegen § 9Abs. 2 Satz 1 eine in § 9
Abs. 1 genannte Einrichtung oder be-
sondereWohnform fürMenschenmit
Behinderungen besucht und keine
Ausnahme vorliegt,

9. entgegen § 9Abs. 2 Satz 2 als ausge-
schlossene Person eine in § 9 Abs. 1
genannte Einrichtung oder besondere
Wohnform für Menschen mit Behin-
derungen besucht,

10. entgegen § 9Abs. 2 oder 4 die jeweils
vorgeschriebenen Dokumentations-
pflichten, Konzepte und Vorlagen
oder Aufbewahrung nach § 9 Abs. 2
bis 4 nicht erfüllt oder nicht sicher-

stellt,
11. entgegen § 10 Abs. 1 geschützte
Werkstätten ohne Befugnis betritt,

12. entgegen § 10 Abs. 2 besonders ge-
schützte Bereiche ohne Befugnis be-
tritt und keine Ausnahme nach § 10
Abs. 4 vorliegt,

13. entgegen § 10 Abs. 3 besonders ge-
schützte Förderbereiche ohne Befug-
nis betritt und keine Ausnahme nach
§ 10Abs. 4 vorliegt,

14. entgegen § 10Abs. 5Nr. 1 als verant-
wortliche Person ein Infektions-
schutzkonzept nach den
Anforderungen des § 10Abs. 1 Nr. 1
nicht schriftlich erstellt hat, nicht vor-
hält oder nicht vorlegen kann,

15. entgegen § 10 Abs. 5 Nr. 3 als
Leistungserbringer Förder- oder
Therapieeinheiten nicht als Einzel-
fördermaßnahmen erbringt,

16. entgegen § 10Abs. 6 als Leistungser-
bringer die Verpflichtungen hinsicht-
lich eines Infektionsschutzkonzepts
nach § 10 Abs. 1 Nr. 1, hinsichtlich
der gebotenen Trennung nach § 10
Abs. 1 Nr. 2, hinsichtlich des Min-
destabstandes und der erforderlichen
ergänzenden Infektionsschutzmaß-
nahmen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3, hin-
sichtlich der Beförderung von
Menschen mit Behinderungen nach
§10Abs. 1 Nr. 4, hinsichtlich der Ge-
währleistung des Betretungsverbotes
nach § 10Abs. 2 und hinsichtlich der
Gewährleistung desBetretungsverbo-
tes nach § 10Abs. 3 nicht sicherstellt
und jeweils keine Ausnahme nach
§10Abs. 4 vorliegt,

17. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 einen
Kontakt mit einer infizierten Person
im Sinne des § 11Abs. 1 Satz 1 nicht
unverzüglich dem zuständigen Ge-
sundheitsamt anzeigt, ohne dass eine
Ausnahme nach § 11Abs. 3 vorliegt,

18. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 2 sich im
vorgeschriebenenZeitraumaußerhalb
der eigenen Wohnung oder Unter-
kunft aufhält oder Kontakte zu ande-
ren Personen nicht vermeidet, ohne
dass eineAusnahme nach § 11Abs. 3
vorliegt,

19. entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1 als Mit-
glied der Leitung einer Einrichtung
einen ansteckungsverdächtigen Mit-
arbeiter ohne Genehmigung des Ge-
sundheitsamts in einer Einrichtung im
Sinne des § 11 Abs. 3 oder 4 Satz 1
beschäftigt oder dessenAnwesenheit

in einer Einrichtung entgegen dessen
Verpflichtungen nach § 11Abs. 1 dul-
det,

20. entgegen § 12 Abs. 1 in Verbindung
mit Abs. 2 oder 3 bislang geschlos-
sene Einrichtungen, Angebote oder
Betriebe öffnet oder vorzeitig öffnet,

21. entgegen § 12Abs. 4 Satz 1 Halbsatz
1 als verantwortliche Person den
Sportbetrieb öffnet oder durchführt
und dabei die vorgeschriebenen In-
fektionsschutzregeln nicht einhält,

22. entgegen § 12 Abs. 4 Satz 2 als ver-
antwortliche Person Lehrgänge, Ar-
beitseinsätze oder Vereins- oder
Verbandsversammlungen durchführt
und dabei die vorgeschriebenen In-
fektionsschutzregeln nicht einhält,

23. entgegen § 12 Abs. 4 Satz 2 als ver-
antwortliche Person die infektions-
schutzrechtlichen Vorgaben des
Konzepts der obersten Landesbe-
hörde nicht beachtet,

24. entgegen § 12Abs. 4 Satz 2 an einer
Vereins- oder Verbandsversammlun-
gen teilnimmt und dabei die vorge-
schriebenen Infektionsschutzregeln
nicht einhält oder

25. entgegen § 12Abs. 5 geschlossen zu
haltende Einrichtungen oder Ange-
bote öffnet, betreibt oder weiterführt.

§ 15
Unterstützung durch die Polizei

Die nach der Thüringer Verordnung zur
Regelung von Zuständigkeiten und zur
Übertragung von Ermächtigungen nach
dem Infektionsschutzgesetz zuständigen
Behörden sind gehalten, die Regelungen
dieserVerordnung energisch, konsequent
und falls nötigmit Zwangsmitteln durch-
zusetzen, insbesondere nach § 43 des
Thüringer Verwaltungszustellungs- und
Vollstreckungsgesetzes in der Fassung
vom5. Februar 2009 (GVBl. S. 24) in der
jeweils geltenden Fassung.Dabeiwerden
sie von der Polizei nach den allgemeinen
Bestimmungen unterstützt.

§ 16
Geltungsvorbehalte

(1) Von den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung, den danach getroffenen Maß-
nahmen und weiteren Maßnahmen nach
dem Infektionsschutzgesetz bleibt der
Landtag im Hinblick auf sein verfas-
sungsrechtliches Selbstorganisationsrecht
unberührt. Die zuständigenBehörden be-
achten die verfassungsrechtliche Stellung

der Mitglieder des Landtags und die zur
Regelung eines angemessenen Infekti-
onsschutzes durch den Landtag getroffe-
nenMaßnahmen.

(2) Unberührt bleibt die richterliche Un-
abhängigkeit nachArtikel 97 des Grund-
gesetzes und Artikel 86 Abs. 2 der
Verfassung des Freistaats Thüringen ein-
schließlich der verfahrensleitenden und
sitzungspolizeilichen Befugnisse der
Richter, insbesondere soweit Richter die
Art undWeise des Infektionsschutzes bei
richterlichen Amtshandlungen innerhalb
und außerhalb der Gerichte imEinzelnen
ausgestalten.

§ 17
Einschränkung von Grundrechten
Die Grundrechte der Freiheit der Person
(Artikel 2Abs. 2 Satz 2 des Grundgeset-
zes,Artikel 3Abs. 1 Satz 2 derVerfassung
des Freistaats Thüringen), der Versamm-
lungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgeset-
zes, Artikel 10 der Verfassung des
Freistaats Thüringen), der Freizügigkeit
(Artikel 11 des Grundgesetzes, Artikel 5
Abs. 1 derVerfassung des FreistaatsThü-
ringen) und der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13Abs. 1 des Grund-
gesetzes, Artikel 8 der Verfassung des
Freistaats Thüringen) werden insoweit
eingeschränkt.

§ 18
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in
dieser Verordnung gelten jeweils für alle
Geschlechter.

§ 19
Inkrafttreten,Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 13. Mai
2020 in Kraft und mitAblauf des 5. Juni
2020 außer Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten
nach Absatz 1 tritt die Dritte Thüringer
SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnah-
menverordnung vom 18. April 2020
(GVBl. S. 315), zuletzt geändert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 2. Mai
2020 (GVBl. S. 149), außer Kraft.

Erfurt, den 12. Mai 2020

HeikeWerner
Die Ministerin für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie
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Der Dienstleistungsbetrieb Abfallwirt-
schaft/ Kreisstraßenmeisterei des Land-
kreises Altenburger Land erinnert alle
Gebührenpflichtigen, welche die viertel-
jährliche sowie jährliche Zahlungsweise
gewählt haben und nicht am SEPA-Last-
schriftverfahren teilnehmen, dass die
Zahlung für das 2. Quartal 2020 sowie
die Jahresgebühr 2020

am 01.06.2020 fällig wurde.

Wir bitten deshalb die Gebührenpflichti-
gen, ihreUnterlagen dahingehend zu prü-
fen und die Forderungen ausschließlich
bargeldlos zu begleichen.

Achten Sie bitte bei der Überweisung auf
die korrekte Angabe der Gebührenbe-

scheidnummer (Zahlungsgrund), um eine
exakte Zuordnung der Einzahlungen zu
gewährleisten.VonGebührenpflichtigen,
die dem Dienstleistungsbetrieb Abfall-
wirtschaft/ Kreisstraßenmeisterei des
LandkreisesAltenburger Land ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt haben, erfolgt
die Abbuchung zu den ausgewiesenen
Fälligkeiten.

Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist
sindwir aufgrund gesetzlicherVorschrif-
ten verpflichtet, die geschuldetenBeträge
durch Mahnung beizutreiben.

Ihr Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/ Kreisstraßenmeisterei
des LandkreisesAltenburger Land

Hinweise zur Zahlung der Gebühren zurAbfallentsorgung 2020
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Die Verbandsversammlung des ZRO
1/2020 findet am

Dienstag, den 09. Juni 2020
um 14:00 Uhr im Rathaussaal,
Kornmarkt 12, 07545 Gera

statt.

Öffentliche Sitzung
1. Bestätigung der Niederschrift der
Sitzung 2/2019 (öffentlicher Teil)

2. Beschluss zum Jahresabschluss des
ZRO zum 31.12.2019

3. Beschluss zur Verwendung des Jah-
resgewinns zum 31.12.2019

4. Beschluss über die Entlastung des
Verbandsvorsitzenden und des Ge-
schäftsleiters des ZRO für das Jahr
2019

5. Beschluss der 1. Nachtragshaushalts-
satzung ZRO 2020

6. Informationen

Nichtöffentliche Sitzung
TOP 7-10

Öffentliche Sitzung
11. Beschluss zur Vergabe des Trans-
ports und der Behandlung/Verwertung
vonAbfällen

Neben den zu beachtenden allgemeinen
Hygienevorschriften bitte ich Sie, nicht
an der Sitzung teilzunehmen, wenn Sie

Symptome einer COVID-19-Erkran-
kung oder jegliche Erkältungssymptome
aufweisen. Bitte verzichten Sie auch auf
eine Teilnahme an der Sitzung, sollten
Sie innerhalb der letzten 14 Tage aus
einem Risikogebiet oder einem von der
Ausbreitung desVirus SARS-CoV-2 be-
sonders betroffenen Gebiet zurückge-
kehrt sein oder persönlichen Kontakt zu
einer mit dem Virus infizierten Person
gehabt haben.

gez. Klein
Verbandsvorsitzender

Beschlüsse der Verbandsversamm-
lung des ZRO 2/2019 am 21.11.2019

Öffentliche Sitzung
8/2019 Haushaltssatzung und Wirt-

schaftsplan ZRO 2020
9/2019 Finanzplan ZRO 2019 - 2023
12/2019 Vergabe Fremdüberwachung
13/2019 Vergabe Bauleistung Rand-

damm
14/2019 Bestellung desWirtschaftsprü-

fers für den Jahresabschluss
2019

Nichtöffentliche Sitzung
10/2019 Grundlagen derAusschreibung

Restabfallbehandlung ab 2021
11/2019 Langzeitzwischenlager

Mitteilung des Zweckverbandes
Restabfallbehandlung Ostthüringen (ZRO)

I. Verweis auf Thüringer Recht

Es wird auf die Regelungen der Thü-
ringer Verordnung zur Freigabe bis-
lang beschränkter Bereiche und zur
Fortentwicklung der erforderlichen
Maßnahmen zur Eindämmung der
Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 (Thüringer SARS-CoV-2-Maß-
nahmenfortentwicklungsverordnung
-Thü rSARS -CoV-2 -MaßnFo r -
tentwVO-) vom 12. Mai 2020, zuletzt
geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 20. Mai 2020, in der jeweils
gültigen Fortschreibung verwiesen.

II.Allgemeinverfügung des Land-
kreisesAltenburger Land

Der Landrat des LandkreisesAltenbur-
ger Land ordnet als Gesundheitsamt
nach §§28 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2
IfSG in Verbindung mit § 35 Satz 2
Thüringer Verwaltungsverfahrensge-
setz (ThürVwVfG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Dezember
2014 (S. 685) sowie §§8 Abs. 5 und
13 Abs. 1 der ThürSARS-CoV-
2-MaßnFortentwVO (Weitergehende
Anordnungen der zuständigen Behör-
den) in der derzeit gültigen Fassung
folgende Allgemeinverfügung an:

Weitergehende Anordnung von Ein-
dämmungsmaßnahmen zur Thür-
SARS-CoV-2-MaßnFortentwVO

Messung der Körpertemperatur an
Schulen und sonstigen Ausbildungs-
einrichtungen des Landkreises Alten-
burger Land

§1
Für den geöffneten Schulbetrieb

gemäß § 8 ThürSARS-CoV-2-Maßn-
FortentwVO ab dem 02. Juni 2020
ist der jeweilige Schulleiter oder

dessen Vertreter inAmt verpflichtet,
nachfolgende Maßnahmen durch-

führen zu lassen:

a. Bei jedem Schüler ist täglich vor
dem erstmaligen Betreten des Schul-
gebäudes/Ausbildungsgebäudes die
Körpertemperatur mit einem Infra-
rot-Thermometer zu messen.

b. Schüler mit erhöhter Körpertempe-
ratur nach Bst. c sind auf diese hin-
zuweisen und die Teilnahme am
Unterricht zu untersagen. Entspre-
chend der jeweiligen Schüler bezo-
genen Aufsichtspflicht, hat dieser
entweder das Gebäude unverzüglich
zu verlassen oder ist getrennt von
den anderen Schülern zu betreuen.

c. Die mit dem Infrarot-Thermometer

gemessene Referenz-Körpertempe-
ratur soll 37,3 °C nicht überschreiten.

§ 2
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in
dieser Allgemeinverfügung gelten für
alle Geschlechter.

§ 3
Inkrafttreten, Geltung

Diese Allgemeinverfügung tritt am 2.
Juni 2020 in Kraft und gilt bis ein-
schließlich 30. Juni 2020.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabeWiderspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist bei dem Landratsamt
Altenburger Land, Lindenaustraße 9 in
04600 Altenburg einzulegen.

Hinweise:
Nach § 41 Abs. 4 Satz 1 ThürVwVfG
ist nur der verfügende Teil der Allge-
meinverfügung öffentlich bekanntzu-
machen. Die Begründung dieser
Allgemeinverfügung kann beim Land-
ratsamt Altenburger Land, Lindenau-
straße 9 in 04600 Altenburg, Zimmer

220 während folgender Zeiten:
montags bis donnerstags
09:00 - 15:00 Uhr und
freitags 09:00 - 12:00 Uhr

eingesehen werden.

DieseAnordnung ist sofort vollziehbar.
Das heißt, einWiderspruch hat keine auf-
schiebende Wirkung (§§ 28 Abs. 3 in
Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG, § 80
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. März
1991 (BGBl. I S. 686).

Dies bedeutet, dass die Allgemeinverfü-
gung auch dann befolgt werden muss,
wenn sie mit einem Widerspruch ange-
griffen wird.

Beim Verwaltungsgericht Gera, Rudolf-
Diener-Straße 1 in 07545 Gera kann die
Anordnung der aufschiebendenWirkung
einesWiderspruchs beantragt werden.

Auf die Bußgeldvorschriften des § 73
Abs. 1 a Nr. 6 IfSG wird hingewiesen.

Altenburg, den 28. Mai 2020

UweMelzer
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beimMenschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)

vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durchArtikel 3 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587)

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung
mit den §§ 28, 29, 30 Abs. 1 Satz 2 und
§31 des Infektionsschutzgesetzes vom
20. Juli 2000 (BGBI. I S. 1045), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 27. März 2020 (BGBI. I S. 587), in
Verbindung mit § 7 der Thüringer Ver-
ordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten und zur Übertragung von
Ermächtigungen nach dem Infektions-
schutzgesetz vom 2. März 2016 (GVBI.
S. 155) verordnet das Ministerium für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen
und Familie:

Artikel 1
§ 14 Abs. 3 der Thüringer SARS-CoV-
2-Maßnahmenfortentwicklungsverord-
nung vom 12. Mai 2020 (GVBI. S. 153)

wird wie folgt geändert:
1. Der bisherigen Nummer 1 wird fol-
gende neue Nummer 1 vorange-
stellt:
„1. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 2 den
Mindestabstand von 1,5 m nicht ein-
hält,"

2. Die bisherige Nummer 1 wird Num-
mer la.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 20. Mai 2020

Heike Werner
Die Ministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie

Amtliche Bekanntmachung
Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer SARS-CoV-2-
Maßnahmenfortentwicklungsverordnung vom 20. Mai 2020

Die aktuellen Versionen der von Landesregierung oder Landkreis erlassenen
Verordnungen und Verfügungen stehen auf der Homepage des Altenburger Lan-
des. Hier sind die Änderungen sowie die daraus folgenden Lesefassungen ver-
öffentlicht.
Auf der Internetseite des Kreises sind zudem aktuelle Meldungen zum Corona-
virus zu finden und Informationen zu den Hotlines.

Internet: www.altenburgerland.de/de/coronavirus

Verordnungen zum Thema Coronavirus
im Internet
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Altenburg.Der Recyc-
linghof in Altenburg
wird am 10. Juni, ge-
schlossen bleiben.
Grund ist derAbschluss
der Arbeiten des inzwi-
schen stehenden neuen Waage-
undWirtschaftsgebäudes.

Deshalb werden die
Container nicht mehr
benötigt, in denen bis
jetzt die Wirtschafts-
räume waren. Nach
demAbtransport dieser

am 10 Juni, stehen nochArbei-
ten im Außenbereich an.

Recyclinghof geschlossen

Altenburg. Auch in diesem
Jahr gibt es eine Wohnungs-
bauförderung. Ob bauen,
kaufen oder sanieren, wer sein
Heim verändern, auf Vorder-
mann bringen oder ein Haus
bauen möchte und innerhalb
gewisserEinkommensgrenzen
liegt, kann auch 2020 eine fi-
nanzielle Unterstützung bei
der Thüringer Aufbaubank
(TAB) beantragen.
Für dieModernisierung vonGe-
bäuden ist der Thüringer Sanie-
rungsbonus geschaffen worden.
Damit wird der Verfall bedroh-
ter Immobilien, aber auch die
Revitalisierung von Brachflä-
chen in Kommunen gefördert.
Für die Modernisierung
selbstgenutztem Wohnraums,
der nach dem 31. Dezember
2013 erworben wurde, gibt es
eine Grundförderung von
12 000Euro plus der Kinder-
zuschläge. Voraussetzung sind
Kosten von über 50000Euro.

Mit dem Thüringer Familien-
baudarlehen wird der Eigen-
heimneubau mit bis zu
100 000Euro für einen Zins-
satz ab 0,5 Prozent gefördert.
Beim Neubau und Ersterwerb
werden Haushalte gefördert mit
mindestens einem Kind oder
Haushalte in denen mindestens
eine Personmit einemBehinde-
rungsgrad von 50Prozent lebt.
Die Darlehen betragen zwischen
10000 und 100000Euro.
Für die Modernisierung und In-
standsetzung von Eigenheimen
und eigengenutzten Eigentums-
wohnungen gibt es ebenfalls
günstige Kredite. Förderfähig
sind außerdem Modernisie-
rungskosten im familiär genutz-
ten Haus.
Fragen zu den einzelnen Förder-
darlehen beantwortet die zustän-
dige Bearbeiterin, Anke Bücs,
im Landratsamt. Termine kön-
nen unter Tel: 03447586-789
vereinbart werden.

Fördergeld fürs Bauen

Altenburg. Für die Kfz-Zulas-
sungs- und Führerscheinstelle
des Landratsamtes gelten ab
Montag, 8. Juni, weiter gelock-
erte Bedingungen im Be-
sucherverkehr. Grundsätzlich
bleibtdasLandratsamtCorona-
bedingt weiterhin für Bürger
geschlossen.Ausgenommensind
davon ab der kommenden
Woche die Ämter in der Al-
tenburger Martin-Luther-Str.
1a.DiesedürfendannvonBürg-
ernwiederbetretenwerden.

Voraussetzung ist jedoch wei-
terhin ein zuvor bestätigter Ter-
min. Dieser kann Montag bis
Freitag zwischen 8 und 12 Uhr
sowie Dienstag und Donners-
tag von 13.30 bis 16Uhr in der
Kfz-Zulassungsstelle telefo-
nisch unter 03447586-602 oder
per E-Mail: kfz.zulassung@-
altenburgerland.de vereinbart
werden. Die Führerscheinstelle
vergibt zeitgleich ihre Termine
unter der Telefonnummer

03447586-620 oder der E-
Mail-Adresse fahrerlaubnisbe-
hoerde@altenburgerland.de.
Eine Online-Terminvereinba-
rung ist ebenfalls über www.al-
tenburgerland.de möglich.
Zulassungsdienst undAutohänd-
ler haben dieMöglichkeit,Mon-
tag bis Freitag in der Zeit von
7.30 bis 8UhrVorgänge abzuge-
ben und nach Bearbeitung und
entsprechender Informationwie-
der abzuholen.

Die Behörde weist darauf hin,
dass Unterlagen nur vollständig
angenommen werden. Außer-
dem sollten Kennzeichen vorher
geprägt werden.
Zugang erhalten nurAntragstel-
ler ohne Begleitperson. Im Ge-
bäude besteht Maskenpflicht,
derMindestabstand von 1,5Me-
tern ist einzuhalten sowie die
Nies- undHustenetikette. Ferner
müssen die Hände imEingangs-
bereich desinfiziert werden.

Zulassungs- und Führerscheinstelle
eingeschränkt geöffnet

Altenburg. Der zweite öffent-
liche Ideenwettbewerb zum
Strukturwandel im Mitteldeut-
schen Revier der Innovations-
region Mitteldeutschland ist
angelaufen. Noch bis 17. Juli
können Projektideen mit Mo-
dellcharakter für die Förderung
über das Programm „Unterneh-
men Revier“ des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi) eingereicht
werden.
Gefördert werden investive und
nicht-investive Projekte mit
einer Quote von 60 bis 90Pro-

zent. Einzelprojekte erhalten
maximal 200000Euro, Ver-
bundprojekte höchstens 800
000Euro. “Davon profitiert
auch das Altenburger Land”,
betont Wirtschaftsförderer Mi-
chael Apel mit Verweis auf be-
reits realisierte Projekte der
ersten Runde. Zuschüsse flos-
sen etwa an den Kulturförder-
verein Wintersdorf oder in die
Realisierung von drei Drohnen-
projekten auf dem Flugplatz
Nobitz.
Seit 2017 wurden im Rahmen
der Innovationsregion Mittel-

deutschland insgesamt 35 Vor-
haben gefördert. Welche der
eingereichten Projekte für die
zweite Runde in Frage kom-
men, schlägt wieder ein regio-
nales Empfehlungsgremium
vor.
Für Mitteldeutschland stehen
für das „Unternehmen Revier“
erneut jährlich 1,6Millionen
Euro zur Verfügung.Alle Infor-
mationen zumWettbewerb und
den Förderbedingungen sind
unter www.innovationsregion-
mitteldeutschland.com zu fin-
den.

Fördermittel für den Strukturwandel

Gelockerte Zugangsbestimmungen für Bürger

DerAusschuss fürWirtschaft,
Umwelt und Bau hat in seiner
13. Sitzung am 26. Mai 2020
folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 32:
Der Ausschuss für Wirtschaft,
Umwelt und Bau beschließt, den
Auftrag für Los 23 - Bühnenbo-
den zum Bauvorhaben Landes-
theater Altenburg, Theaterplatz
19, 04600Altenburg, Sanierung
Bühnenmaschinerie und logisti-
sche Erschließung der Firma

Ahlers & Lambrecht GmbH,
Geschäftsführer Herrn Chris-
toph, Ahlers, Dreischkamp 15,
48653 Coesfeld, auf das Ange-
bot vom 06.04.2020 mit einer
Bruttoauftragssumme in Höhe
von 165.684,63 Euro zu erteilen.

Beschluss Nr. 33:
Der Ausschuss für Wirtschaft,
Umwelt und Bau beschließt, den
Zuschlag für Los 23 - Außentü-
ren, Fenstertüren, Rauchschutztü-
ren in Aluminium zum

Bauvorhaben Staatliche Grund-
schule Nobitz, Schulstraße 8 in
04603Nobitz, Sanierung/Umbau
Haus 3 mit Erweiterungsbau und
Abbruch Haus 2 der Firma Hal-
lenbauMattis, Inhaber HerrnGe-
rald Mattis, Maximilianallee 13
04129 Leipzig, auf das Ange-
bot vom 05.04.2020 mit einer
Bruttoangebotssumme in Höhe
von 163.245,04 Euro (inklusive
Wartung) zu erteilen.
Die (daraus entfallenden) War-
tungsleistungen gemäß Bau-

teil/ Titel 3 mit einer Brutto-
auftragssumme in Höhe von
6.283,20 Euro werden separat
beauftragt (Wartungsvertrag
Feststellanlagen). Die Auf-
tragssumme der Bauleistungen
beträgt 156.961,84Euro brutto.

Beschluss Nr. 34:
Der Ausschuss für Wirtschaft,
Umwelt und Bau beschließt die
Vergabe von Planungsleistungen
> 25.000 € zur Dachsanierung
Haus II – Technikerkabinette an

der Regelschule „AmEichberg“
in 04626 Schmölln für die
Objektplanung (Gebäude) der
Leistungsphasen 1 - 8 und die
besonderen Leistungen an das
Architektur- und Ingenieurbüro
Wittig/Hegenbarth, Brandstraße
7, 04626 Schmölln, mit vorläu-
figen Honorarkosten in Höhe
von ca. 28.400 €Brutto. Die Be-
auftragung erfolgt stufenweise.

UweMelzer
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Ausschüsse des Kreistages des Landkreises Altenburger Land

Augenoptiker/in
Voll- o. Teilzeit mit Erfahrung in Refraktion u. KL-Anpassung

Suchen Sie nach neuen Herausforderungen in einem anspruchsvollen modernen Unter-
nehmen, dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Poststr. 4, 08393 Meerane, Tel.: 03764/2780 • E-Mail: info@schmiedel-augenoptik.de
www.schmiedel-augenoptik.de
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Was ist COVID-19?
Für typische Erkältungskrank-
heiten sind in vielen Fällen
seit Langem Coronaviren ver-
antwortlich. Auch COVID-19
ist eine durch einen Coronavi-
rus, den Virus SARS-CoV-2,
verursachte Erkrankung. Die-
ses neue Virus ist mit den Er-
regern der SARS-Epidemie
von 2002 und 2003 und der
MERS-Epidemie von 2012
verwandt. Dementsprechend
ähnelt die Ansteckungsfähig-
keit des SARS-CoV-2 der von
Erkältungen.
SARS steht für SevereAcuteRe-
spiratory Syndrome übersetzt
Schweres akutes Atemwegssyn-
drom. Der Virus SARS-CoV-2
ist Ende 2019 im chinesischen
Wuhan wahrscheinlich aus dem
Tierreich auf den Menschen
“übergesprungen”. Er verursacht
leichte bis schwerste Infektionen.
Weshalb es sich bei COVID-19
um eine ernsthafte, mitunter le-
bensbedrohliche Krankheit han-
delt.
ZunächstwurdeCOVID-19 vor-
nehmliche als Lungenkrankheit
interpretiert. Inzwischen ist aber
deutlich geworden, dass auch die
Blutgefäße befallen werden und
es durchEntzündung der inneren
Schicht der Blutgefäße (Endot-
hel) zu Schäden an anderen Or-
ganen wie Nieren, Herz und
Lunge kommt. Dabei entstehen
bei Erwachsenen oft Thrombo-
sen, die zu Herzinfarkt, Schlag-
anfall, Lungenversagen und
Nierenversagen führen können.

Beurteilung des Risikos
In der ersten Phase ist derVerlauf
vomEindringen desVirus in den
Körper bestimmt, später von des-
sen Immunreaktion. Perspekti-
visch könnten deshalb zuBeginn
der Krankheit therapeutische

Antikörper oder HIV-Protease-
hemmer wie Remdesivir wirk-
sam sein. Letztlichwird aber erst
eine Impfung die Infektion ver-
hindern können.Aber aktuell gibt
es keinen Impfstoff und kein
wirksames Arzneimittel gegen
COVID-19. Das muss bei einer
Beurteilung des Risikos berück-
sichtigt werden.
Im Landkreis Altenburger Land
herrscht eine spezielle Risiko-
lage. Zum einenweist die Bevöl-
kerung mit 28,5Prozent einen
deutlich höherenAnteil von Per-
sonen über 65 Jahre auf als Thü-
ringen mit 24,2Prozent oder
dem Bundesdurchschnitt von
21,1Prozent. Zum anderen ist
eine der Risikoerkrankungen für
schwere COVID-19-Verläufe,
die chronisch obstruktive Bron-
chitis COPD, im Altenburger
Land mit 7,34Prozent deutlich
häufiger als im Bundesdurch-
schnitt (3,4Prozent). Daraus er-
gibt sich die Notwendigkeit, den
Schutz der Bevölkerung vorAn-
steckung mit SARS-CoV-2 auf-
grund dieser Risikolage der
Bevölkerung verbindlich zu re-
geln.

Die Symptome
Die Symptome von COVID-19
sind besonders in der Frühphase
denen vonGrippe und Erkältung
sehr ähnlich: Husten (rund
50Prozent) und Fieber (circa
40Prozent) sind die häufigsten
Symptome. Außerdem sind
Schnupfen (etwa 20Prozent)
sowie Geruchs- und Ge-
schmacksstörungen (annähernd
16Prozent) feststellbar. Später
können eine virale Lungenent-
zündung, Atemnot, Abgeschla-
genheit und Muskelschmerzen
hinzukommen. Wenn es zu
einemkritischenVerlauf kommt,
können sich dann noch Nieren-

versagen und Gefäßgerinnsel
(Thrombosen, Embolien, In-
farkte) entwickeln.

Verlauf undMortalität
Nach einer Inkubationszeit von
bis zu 14 Tagen erkranken etwa
20Prozent der Infizierten und
werden symptomatisch. Statis-
tisch wird bei 15Prozent der In-
fizierten eine Klinikaufnahme
notwendig. Bei 9Prozent der In-
fizierten verläuft COVID-19 kri-
tisch und etwa 5Prozent
versterben (=Mortalität, Sterb-
lichkeit). Die Prozentsätze bezie-
hen sich auf Daten der
amerikanischen Johns-Hopkins
University.
Die Mortalität steigt bei be-
stimmten Vorerkrankungen und
ab einem Alter von 65 Jahre
deutlich an und erreicht 10 bis
15Prozent bei über 80-jährigen
Patienten. Doch auch Kinder
können an COVID-19 sterben.

Übertragung/Infektiosität
Die Infektiosität vonCOVID-19
ist als eher hoch einzuschätzen.
Die Erkrankung wird im We-
sentlichen durch Tröpfchenin-
fektion und durch Aerosole
übertragen - im Gegensatz zu
den bekannten Erkältungser-
krankungen aber schonwährend
der Inkubationszeit, also vor
Symptombeginn. Die höchstens

fünf tausendstel Millimeter gro-
ßen Tröpfchen entstehen beim
Husten, Niesen oderAtmen und
können über eine geringe Dis-
tanz bis 1,5Metern auf die
Schleimhäute der Atemwege
von Kontaktpersonen gelangen.
Aerosole im Nanometerbereich
reichen noch weiter. Eine Über-
tragung durch Händeschütteln
oder direktes Berühren kontami-
nierter Flächen mit darauffol-
gendem Hand-Mund- oder
Hand-Nasen-Kontakt ist eben-
falls möglich.

Die Basis-Reproduktionszahl
Die sogenannte Basis-Repro-
duktionszahl R(0) gibt an, wie
viele Personen durch einen Infi-
zierten angesteckt werden und
berechnet sich mit der Formel
R(0) = k * q * D. Dabei steht k
für die Anzahl der Kontakte
eines Infizierten pro Zeiteinheit,
q für die Wahrscheinlichkeit
einer Infektion und D für die
nicht beeinflussbare Dauer der
Infektiosität, die bis zu 14 Tage
beträgt.
Hieraus ergibt sich, dass nur k
und q beeinflussbar sind - k
durch weniger Kontakte und q
durch Abstand, Mund-Nasen-
Schutz, Quarantäne und Hände
waschen. Laut Gleichung kann
so der Wert R(0) gesenkt wer-
den. Je niedriger R(0) ist, desto

weniger werden andere Men-
schen angesteckt. Die folgende
Tabelle zeigt R(0) im Vergleich
zu anderen Infektionskrankhei-
ten:

Mit den Maßnahmen der ver-
gangenen achtWochen ist es ge-
lungen k und q so zu
beeinflussen, dassR(0) auf unter
eins gedrückt werden konnte.
Wenn diese Regeln nicht mehr
gelten, ist nicht auszuschließen,
dass R(0) wieder ansteigt und
die Infektion erneut anDynamik
gewinnt.
Weil bei COVID-19 eine höhere
Sterblichkeit und höhere Infek-
tiosität als bei der jährlich auf-
tretenden Grippe festzustellen
ist, es zudem keinen Impfstoff
und keine Therapie gibt sowie
zahlreiche Organe befallen wer-
den, hat der Gesetzgeber diese
Pandemie anders zu behandeln
als die Influenza.

Prof. Dr. Stefan Dhein
Weitere Informationen gibt es
auf www.altenburgerland.de.

In beispielloserWeise verändert gerade ein neuartigerVirus dieWelt. Binnen wenigerWochen hat sich der super winzige Erreger über
den Globus ausgebreitet und nie dagewesene staatliche Reaktionen hervorgerufen. Über alle Glaubensbekenntnisse, politischen An-
sichten und Systeme hinweg wurden in fast allen Staaten das gesellschaftliche Leben, Wirtschaft und Kultur heruntergefahren. Die
weltweiten Nachrichtenbilder des Frühjahres 2020 zeigen derweil leere Innenstädte und überfüllte Krankenhäuser. DerAmtsarzt des
Altenburger Landes, Professor Stefan Dhein, erläutert dasWarum.

Steckbrief einer neuen Krankheit

Das Schema zeigt, dass eine gezielte medikamentöse Behandlung nur zu Beginn
der Krankheit möglich ist (obere Hälfte). Wenn das Immunsystem “übernommen”
hat (untere Hälfte) sind die Körper von Erwachsenen (unten links) und von Kindern
(unten rechts) auf sich gestellt und die Behandlungsmöglichkeiten eingeschränkt.

Die Kurven im Diagramm zeigen, dass bis Mitte Mai die Corona-Pandemie im Al-
tenburger Land vergleichsweise mild verläuft. Milder als im Thüringer Durch-
schnitt und mit deutlich weniger Fällen als im Bundesschnitt. Ob die jüngsten
Lockerungen die Kurvenverläufe verändern, muss sich noch zeigen.

Erkrankung R(0)
Masern 12-18

Windpocken 10-12
Röteln 5-7
Pocken 3,5-6

COVID-19 3-5,7
Influenza 0,9-2,1
EBOLA 1,5-2,5

Parameter Influenza COVID-19
Impfstoff Ja Nein
Medikamente Ja (Oseltamivir) Nein
Inkubationszeit 1-4 Tage 14 Tage
Ansteckung während
Inkubationszeit Nein Ja
Sterblichkeit/Mortalität 0,4 % 5 %
R(0) 0,9-2,1 3-5,7

Organbefall Lunge
Obere Atemwege

Lunge, Niere, Herz, Gefäße
Nerven, obere Atemwege

Die Tabelle zeigt einen Vergleich der Influenza-Erkrankung mit COVID-19.
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Notizen aus dem

Neuer Bodyplethysmograph in Betrieb

Wenn Patienten von Atem-
not betroffen sind oder der
Verdacht auf eine Lungener-
krankung besteht, muss die
Funktionsfähigkeit der Lun-
ge überprüft werden. Dies
geschieht in Kliniken u.a. in
einer geschlossenen Glas-
kammer, dem Bodyplethys-
mograph.
Anfang April 2020 wurde
ein neuer Bodyplethysmo-
graf im Klinikum Altenburger
Land in Betrieb genommen.
„Nach über 15 Jahren war
die Erneuerung des Herz-
stücks der pneumologischen
Funktionsdiagnostik notwen-
dig geworden“ erläuterte
der Chefarzt der Klinik für
Pneumologie und außerklini-
sche Beatmung, Dr. Thomas
Blankenburg. „Mit dem neu-
en Gerät haben wir die Mög-
lichkeit, Lungenfunktions-
prüfungen noch genauer und
besser durchzuführen. Wir
können jetzt auch bei Patien-
ten mit einer hochgradigen
Einschränkung der Lungen-
funktion genauere Aussagen
zum Gasaustausch bekom-
men“ hebt er die Fortschritte
in der Diagnostik hervor, die

mit dem neuen Gerät ver-
bunden sind.
Mit dem neuen Bodyple-
thysmographen werden die
Befunde, die die Ärzte nach
Durchführung der Unter-
suchung bekommen, über-
sichtlicher und leichter ver-
ständlich. Intern wurden die
Untersuchungsergebnisse in
die elektronische Patienten-
akte eingebunden und sind

damit jederzeit abrufbar.
Die Untersuchung im Bo-
dyplethysmographen erklärt
der erfahrene Pneumologe
Dr. Blankenburg folgender-
maßen: Der Patient sitzt in
dieser gläsernen Kammer,
deren Volumen bekannt ist.
Über einen Schlauch führt
er verschiedene Atemtests
durch. Die Atembewegun-
gen des Patienten führen

zu Druckveränderungen in
der Kammer, die über einen
Sensor gemessen werden.
Die Druckveränderungen
entsprechen der Druckver-
änderung in den Lungenbläs-
chen und auch der Atem-
strom kann gemessen und
aufgezeichnet werden. Die
erfassten Werte stellt man
in einem Druck-Volumen -
Diagramm dar. Es ergibt sich

eine sogenannte Atemschlei-
fe, aus deren Verlauf der
Pneumologe unterschiedliche
Lungenerkrankungen erken-
nen kann.
„Wie man sehen kann, geht
bei uns im Klinikum Alten-
burger Land auch das norma-
le medizinische Leben, neben
der Corona-Pandemie, wei-
ter. Dazu verfügen wir mit
dem neuen Bodyplethysmo-
graph über eine erweiterte
Lungenfunktionsdiagnostik
auf dem neuesten Stand der
Technik“ stellt Chefarzt Dr.
Blankenburg fest.

Text und Foto:
Christine Helbig

Chefarzt Dr. Thomas Blankenburg (r.) erläutert mit Funktionsassistentin Maren Saupe die Messergebnisse
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Ein Sommerhaus für die Kinder der Regenbogenschule

Klinikum Altenburger Land modernisiert Herzstück der pneumologischen Funktionsdiagnostik

Jeder Teilnehmer läuft im ausgeschrie-
benen Zeitraum vom 06. Juni bis 20.Juni
mit Voranmeldung unter www.skat-
stadtmarathon.de eine selbstgewählte
Strecke individuell und in beliebigen Teil-
abschnitten, erhält dafür Urkunde und
Medaille und unterstützt damit den Verein
„KinderStärken“e.V.
Durch die freie Einteilung der Strecken in
Teilabschnitte sind sogar Marathons bzw.
Jokerthons möglich!
Meldet Euch für den „Verein“ Klinikum
Altenburger Land an und die Geschäfts-

führung spendet für jeden Starter unser
Mannschaft 10 Euro an den Förderverein
der Regenbogenschule. Dieser möchte in
diesem Jahr ein „Sommerhaus“ im Schul-
gelände errichten, in dem die Schüler mit
und ohne Rollstuhl lernen, leben, Freizeit
verbringen und auch übernachten können
(www.regenbogenschule-altenburg.de/
foerderverein).
Die Details der Ausschreibung, Anmel-
dung und Registrierung über die Racemap-
App finden Sie unter www.skatstadtmara-
thon.de. Auf geht’s!

Klinikum
unterstützt den Förderverein

Hallo Sportlerinnen
und Sportler,

der Skatstadtmarathon
muss in diesem Jahr

den Joker ins Spiel bringen und
bietet als besonderes

und hoffentlich einmaliges
Lauferlebnis den

Jokerthon 2020.



Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH
Alle Infos unter www.ewa-altenburg.de

Anbaden am 6. Juni 2020 – Wir freuen uns auf unsere Badegäste!
Der Badespaß kann wieder beginnen.
Bitte beachten Sie die derzeitigen Einschränkungen.

Zeit zum
Baden


